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164. Entschließung des Bundespräsidenten: Festsetzung der Zahl der von den Bundesländern in
den Bundesrat zu entsendenden Mitglieder.

1 6 5 . Kundmachung: Feststellung des Verfassungsgerichtshofes, daß § 84 der Straßenpolizei-Ord-
nung gesetzwidrig war.

166. Übereinkommen zwischen dem Bundesministerium für Finanzen der Republik Österreich
und dem Bundesminister der Finanzen der Bundesrepublik Deutschland über
die steuerliche Behandlung des grenzüberschreitenden Güterverkehrs auf der
Straße.

1 6 4 . Entschließung des Bundespräsidenten
vom 26. Juni 1962, betreffend die Festsetzung
der Zahl der von den Bundesländern in den

Bundesrat zu entsendenden Mitglieder.

Auf Grund des Artikels 34 Abs. 2 und 3 des
Bundes-Verfassungsgesetzes in der Fassung des
Artikels III des 2. Verfassungs-Überleitungsge-
setzes 1945, StGBl. Nr. 232, und des Ergebnisses
der allgemeinen Volkszählung vom 21. März
1961 setze ich die Zahl der von jedem Land in
den Bundesrat zu entsendenden Mitglieder wie
folgt fest:

Schärf
Pittermann

1 6 5 . Kundmachung des Bundesministe-
riums für Handel und Wiederaufbau vom
29. Mai 1962 über die Feststellung des Ver-
fassungsgerichtshofes, daß § 84 der Straßen-

polizei-Ordnung gesetzwidrig war.

Gemäß Artikel 139 Abs. 2 des Bundes-Verfas-
sungsgesetzes in der Fassung von 1929 und gemäß
§ 60 Abs. 2 des Verfassungsgerichtshofgesetzes
1953, BGBl. Nr. 85, wird kundgemacht:

Der Verfassungsgerichtshof hat mit Erkenntnis
vom 29. März 1962, Zl. V 71/61, zu Recht er-
kannt, daß § 84 der Verordnung des Bundesmini-

steriums für Handel und Wiederaufbau im Ein-
vernehmen mit den Bundesministerien für Inne-
res und für Verkehr vom 27. März 1947, BGBl.
Nr. 59, über die Regelung des Straßenverkehrs
(Straßenpolizei-Ordnung — StPolO.) gesetzwid-
rig war.

Bock

1 6 6 . Übereinkommen zwischen dem Bun-
desministerium für Finanzen der Republik
Österreich und dem Bundesminister der Fi-
nanzen der Bundesrepublik Deutschland über
die steuerliche Behandlung des grenzüber-
schreitenden Güterverkehrs auf der Straße.

Das Bundesministerium für Finanzen der Re-
publik Österreich und der Bundesminister der
Finanzen der Bundesrepublik Deutschland haben,
von dem Wunsche geleitet, den grenzüber-
schreitenden Güterverkehr auf der Straße
zwischen den beiden Staaten zu erleichtern,
durch ihre Bevollmächtigten folgendes verein-
bart:

Artikel 1.

(1) Deutsche Unternehmer unterliegen in
Österreich der Beförderungsteuer für die Be-
förderung von Gütern mit Kraftfahrzeugen, die
in der Bundesrepublik Deutschland zum Verkehr
zugelassen sind, im grenzüberschreitenden Ver-
kehr wie folgt:

2 72



788 40. Stück — Ausgegeben am 6. Juli 1962 — N r . 166

der auf einer Fahrt in Österreich, sei es auf
der Hinfahr t oder auf der Rückfahrt, zurück-
gelegten Beförderungstrecke.

(2) Als eine Fahrt im Sinne des Absatzes 1
gilt die Beförderungstrecke von der Grenz-
übertri t tstelle bis zu dem von ihr am weitesten
entfernten Zielpunkt. Diese Bestimmung findet
auf Beförderungen bei der Rückfahrt sinngemäß
Anwendung.

Artikel 2.

Österreichische Unte rnehmer unterliegen in
der Bundesrepublik Deutschland für die Be-
förderungen von Gütern mi t Kraftfahrzeugen,
die in Österreich zum Verkehr zugelassen sind,
der Beförderungsteuer nach den im grenzüber-
schreitenden Verkehr in der Bundesrepublik
Deutschland geltenden beförderungsteuerrecht-
lichen Vorschriften.

Artikel 3.

(1) Der Begriff „Tonnenki lometer" bedeutet
die Beförderung von einer Tonne Rohgewicht
auf der Strecke von einem Kilometer.

(2) Bruchteile von Tonnen und Kilometern
sind auf volle T o n n e n u n d Kilometer aufzu-
runden.

(3) Für Strecken, welche Kraftfahrzeuge ohne
Ladung zurücklegen (Leerfahrten), wird keine
Beförderungsteuer erhoben.

Artikel 4.

Dieses Übere inkommen gilt sinngemäß auch
für das Land Berlin, sofern nicht der Bundes-
minister der Finanzen der Bundesrepublik
Deutschland dem Bundesministerium für Finan-
zen der Republik Österreich innerhalb von drei
Monaten nach Inkraf t t re ten des Übere inkom-
mens eine gegenteilige Erklärung abgibt.

Artikel 5.

(1) Dieses Übere inkommen t r i t t am 1. Juni
1962 in Kraft und bleibt auf unbest immte Zeit
wirksam.

(2) Das Übere inkommen kann von jeder Seite
jederzeit unter Einhaltung einer Frist von drei
Monaten gekündigt werden; in diesem Fall t r i t t
das Übere inkommen mit dem Ablauf der
Kündigungsfrist außer Kraft.

(3) Zum Zwecke der Durchführung dieses
Übereinkommens können das Bundesmini-
sterium für Finanzen der Republik Österreich
und der Bundesminister der Finanzen der
Bundesrepublik Deutschland unmit te lbar mit-
einander in Verbindung treten.

Geschehen in W i e n und B o n n
am 2723. Mai 1962
in zweifacher Ausfertigung,

Für das Bundesministerium für Finanzen
der Republik Österreich

Dr . O . Watzke e. h.

Für den Bundesminister der Finanzen
der Bundesrepublik Deutschland

Wolfgang Juretzek e. h.

Das vorstehende Übere inkommen ist gemäß
seinem Artikel 5 am 1. Juni 1962 in Kraft
getreten.

Gorbach


